
Das Bundeswehrneuausrichtungsgesetz * 
Von Regierungsdirektor Dr. Christian Raap, Bonn 

I. Einführung 

Durch eine umfassende Reform soll die Bundeswehr 
bis 2006 auf ihre Aufgaben im 21. Jahrhundert ausge- 
richtet werden l; die Bundesregierung billigte die Eck- 
pfeiler der Reform am 14. Juni 2000. Die Reform zielt 
darauf ab, Auftrag, Umfang, Organisation, Ausrüstung 
und Mittel in Einklang zu bringen. Leitgedanken der 
Umstiukturierung sind die Bündelung von Aufgaben, 
der streitkräftegemeinsame Ansatz und die Konzen- 
tration der Streitkräfte auf den Einsatz. Aufgaben wer- 
den neu zugeordnet, die Zusammenarbeit gefördert 
und die Verantwortung konzentriert. Im Ergebnis ste- 
hen modular aufgebaute, flexible, aber zugleich straffe 

@ Strukturen, die eine effiziente Aufgabenwahrnehmung 
ermöglichen. Die Streitkräfte werden von rund 330000 
Soldaten im Jahr 1998 auf 282000 reduziert. 

Die rechtlichen Voraussetzungen für diese Reform 
schaffen zwei Artikelgesetze, und zwar das Gesetz zur 
Ncuausrichtung der Bundeswehr (Bundeswehrneu- 
iiusrichtungsgesetz - BwNcuAusrG) von1 20. Dezcm- 
her 2001 und das Sechste Gesctz zur Änderung besol- 
dungsrechtlicher Vorschriften (Sechstes Besoldungs- 
ändcrungsgesetz - 6. BesÄndG) vom 14. Dezember 
2OOl'. 

Das BwNeuAusrG enthält insbesondere Änderungen 
des Wehrpflichtgesetzes (WPflG) sowie des Soldaten- 
gesetzes (SG) und schafft die Voraussetzungen zur Re- 
duzierung struktureller Uberhänge im Personalkörper 
der Streitkräfte. Das BwNeuAusrG trat am 1. Januar 
2002 in Kraft (Art. 24 Abs. 1 BwNeuAusrG; Ausnah- 
men in Art. 24 Abs. 2 BwNeuAusrG). ' 11. Änderungen im Wehrpflichtgesetz 

Im Mittelpunkt der Änderung des WPflG (Art. 1 
BwNeuAusrG) steht die Verkiirziing des Grundwehr- 
dienstes von bisher zehn Monaten (§ 5 Abs. 1 Satz 4, 
1. Halbs. WPflG a.F.) auf nunmehr neun Monate (§ 5 
Abs. l a  Satz 1 WPflG n.F.). 
Das BVerfG hat mit Beschluss vom 20. Februar 20024 die 
Vorlage des LG Potsdam vom 19. März 19995 zur Verfas- 
siingsmäßigkeit der allgemeinen Wehrpflicht nach $$ 1 Abs. 1, 
3 Abs. 1 Satz 1 WPflG (sowie zur Strafbarkeit der Dienst- 
flucht nach § 53 Abs. 1 Zivildienstgesetz [ZDG]) f "  ur unzu- 
lässig erklärt. Das LG hatte nicht hinreichend dargelegt, 
dass es für die von ihm zu treffende Entscheidung darauf 
ankomme, ob die allgemeine Wehrpflicht in einem nicht 
näher bezeichneten Zeitpunkt verfassungswidrig gewor- 
den sei. Darüber hinaus genügte die Vorlage auch nicht 
den gesteigerten Anforderungen, die an die Begründung 
zu stellen sind, wenn eine Norm erneut zur Prüfung vorge- 
legt wird, deren Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz das 
BVerfG bereits früher bejaht6 hat. Das LG hatte auch au- 

ßer Acht gelassen, dass der Verfassungsgeber in Art. 12a 
Abs. 1 GG die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 
nicht von weiteren Voraussetzungen, insbesondere nicht 
von einer bestimmten sicherheitspolitischen Lage, abhän- 
gig gemacht hat. Zudem hatte das LG übersehen, dass es 
weitere Gründe geben kann, an der Wehrpflicht festzuhal- 
ten. Beim Für oder Wider die allgemeine Wehrpflicht 
steht, wie das BVerfG verdeutlicht, eine komplexe politi- 
sche Entscheidung in Rede. In der Folge wies das BVerfG 
mit Beschluss vom 27. März 2002' die Vorlage des AG 
Düsseldorf vom 30. Oktober 2001 ebenfalls als unzulässig 
zurück. Das AG hatte sich der Auffassung des LG Potsdam 
angeschlossen und überdies vertreten, die Beschränkung 
der Wehrpflicht auf Männer verstoße gegen Art. 3 Abs. 2 
und Abs. 3 GG. Das AG hatte sich weder mit den früheren 
Entscheidungen des BVerfG über die Verfassungsmäßig- 
keit der Wehrpflicht nur für Männe@ noch mit den zustim- 
menden Äußerungen in der Literatur9 auseinanderge- 
setzt. Auch den Umstand, dass Art. 12a GG den gleichen 
Verfassungsrang wie Art. 3 GG genießt, hatte das AG nicht 
problematisiert. Insgesamt hat sich das BVerfG in kluger 
Weise nicht näher auf eine Materie eingelassen, die letzt- 
lich von der Politik und dem Gesetzgeber geregelt werden 
muss"'. Die politische Diskussion um die Wehrform in 
Deutschland geht daher weiter. Nur noch eine juristische 
Unwägbarkeit bleibt: Der EuGH wird voraussichtlich 
noch im Jahr 2002 uber die Vorlage des VG Stuttgart I '  ent- 
scheiden, ob das Gemeinschaftsrecht der Beschränkung 
der Wehrpflicht auf Manner entgegensteht. 

Der kürzere Grundwehrdienst ergibt sich aus dem ge- 
ringeren Bedarf der Streitkräfte. Die Dienstzeit kann 
je nach Bedarf der Streitkräfte zusammenhängend 
oder in Abschnitten geleistet werden (9; 5 Abs. 2 Satz 1 
WPflG n. E). Bei einem abschnittsweisen Grundwehr- 
dienst aus Bedarfsgründen dauert der erste Abschnitt 
sechs Monate; die weiteren Abschnitte werden im Ein- 
berufungsbescheid festgelegt (§ 5 Abs. 2 Satz 2 WPflG 
n.F.). Unberührt bleibt der abschnittsweise Grund- 
wehrdienst aus Härtegründen. Während für diesen bis- 
lang eine unzumutbare Härte erforderlich war (§ 5 
Abs. 2 WPflG a.F.), reicht nunmehr eine besondere 

* Für Kritik und Hinweise dankt der Verfasser den Kollegen 
Maus Eichen, Jurgen Ewaid und Lothar Speckmann. 
Im Internet unter: www.bundeswehr.de/reform/bw-reform. 
PhP. * BGBI. I S. 4013, berichtigt BGBI. 2002 I S. 1542. 
BGB1. I S. 3702. 
NJW 2002,1707. 
NJ 1999.660 (Leitsatz). 
Z.B. BVerfGE48,127'(159ff.);69,1 (21f.). ' NJW 2002.1709. 
BVerfGE 12,45 (52f.);48,127 (161,165). 
Siehe etwa Gornig, in: v. Mangoldt/IUein/Starck, GG I, 4. 
Aufl. (1999),Art. 12a Rdnrn. 24f. m.w. Nachw. '' So Nonnenmacher, FAZ vom 11.April2002, S. 1. 

l1  NJW 2001,2736. Siehe hierzu Schmidt-De CaluwdHessel- 
haus, NJW 2001,2680 (2680f.) m. w. Nachw. 
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persönliche Härte (3 5 Abs. 2 Satz 3 WPflG n.F.). Dies 
entspricht dem Bemühen, die persönliche Lebens- und 
Berufsplanung der Wehrpflichtigen so weit wie mög- 
lich zu berücksichtigenI2. 

Die Verkürzung des Grundwehrdienstes um einen Monat 
führt nach dem unveränderten Q 24Abs. 2 Satz 1 ZDG auch 
zu einer Verkürzung des Zivildienstes von elf auf zehn Mo- 
nate. Die Art. 9 und 10 BwNeuAusrG enthalten Änderun- 
gen des ZDG und des Zivildienstvertrauensmann-Geset- 
zes. Insbesondere kann 'der Zivildienst gemäß Q 24 Abs. 2 
Sätze 4 und 5 ZDG n.F. unter vergleichbar erleichterten 
Voraussetzungen wie der Grundwehrdienst abschnitts- 
weise geleistet werden. Es ist beabsichtigt, Einzelheiten 
zum abschnittsweisen Zivildienst durch Verwaltungsvor- 
Schriften zu regeln 13. 

Die Möglichkeit, im Anschluss an den Grundwehr- 
dienst freiwilligen ziuätzlichen Wehrdienst zu leisten, 
bleibt bestehen. Seine Mindestdauer betrug bisher 
zwei Monate, die Höchstdauer 13 Monate (§ 6 b  Abs. 1 
Satz 2 WPflG a.F.). Jetzt dauert er mindestens einen 
Monat und höchstens 14 Monate (§ 6 b  Abs. 1 Satz 3 
WPflG n. E). Der freiwillige zusätzliche Wehrdienst 
kann nur im Anschluss an den zusammenhängenden 
Grundwehrdienst gewählt werdenIJ, vgl. 9 6 b  Abs. 2 
Satz 4 WPflG n.F. 

Die Verkürzung des Grundwehrdienstes und der neu 
strukturierte abschnittsweise Grundwehrdienst erfor- 
derten Änderungen im Wehrsoldgesetz (Art. 5 BwNeu 
AusrG). Der Wehrdienstzuschlag für freiwilligen zu- 
sätzlichen Wehrdienst Leistende wird nunmehr in 
mehreren Stufen gewährt (3  8c  Abs. 2 WSG n.F.), um 
länger dienende Soldaten zu gewinnen Ig. Art. 7 und 8 
BwNeuAusrG ändern das Arbeitsplatzschutzgesetz 
und das Unterhaltssicherungsgesetz. 

Die zweimonatige Verfiigungsbereitschaft (09 4 Abs. 1 
Nr. 2,5a WPflG a.F.), der die Wehrpflichtigen im An- 
schluss an den Grundwehrdienst angehörten, fällt weg 
(Art. 1 Nr. 7 und 9 BwNeuAusrG). Unter den heutigen 
Rahmenbedingungen ist die Verfügungsbereitschaft 
nicht mehr erforderlich: von der Möglichkeit, in dieser 
Zeit Wehrdienst anzuordnen, wurde bisher k'ein 

l2 Amtliche Begründung des Regierungsentwurfs (BT-Drs. 
14/6881. S. 21). 

l3 Amtliche Begründung des Regierungsentwurfs (BT-Drs. 
14/6881, S. 32): 
Amtliche Begründung des Regierungsentwurfs (BT-Drs. 
14/6881. S. 20). 

I I I 

Amtliche Begründung des Regierungsentwurfs (BT-Drs. 
14/6881, S .  30). 

l6 Amtliche Begründung des Regierungsentwurfs (BT-Drs. 
14/6881, S .  21). 

l7 Amtliche Begründung des Regierungsentwurfs (BT-Drs. 
1416881, S. 22). Z u  dem erst 1994 eingefuhrten Verwen- 
dungsgrad siehe Ruup, NVwZ 1994,978 (978f.). 

l8 BGBI. I S. 954. 
lV Siehe die Amtliche Begründung des Regierungsentwurfs 

(BT-Drs. 14/6881, S. 28). 
2" Vom 19. März 2002 (BGBI. I S. 1111). Die Begründung des 

BMVg zur neuen SLV findet sich im Internet unter: 
www.deutsches-wehrrecht.de/SLV_mit_Begruendung.pdf. 

Gebrauch gemacht. Gleichwohl stellte sie für die Be- 
troffenen eine Belastung dar, weil besondere Wehr- 
überwachungspflichten bestanden 16. Die Mindestver- 
pflichtungszeit im Zivil- oder Katastrophenschutz als 
Voraussetzung für die Nichtheranziehung zum Wehr- 
dienst wird von sieben auf sechs Jahre reduziert (§ 13a 
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 WPflG n. E). Der bisherige 
Verwendungsgrad »verwendungsfähig für bestimmte 
Tätigkeiten des Grundwehrdienstes unter Freistellung 
von der Grundausbildung« entfällt im Hinblick auf 
die erhöhten (gesundheitlichen) Anforderungen der 
Streitkräfte an die Wehrpflichtigen" (9 8 a  Abs. 2 Satz 1 
WPflG n. E). Weitere Änderungen im WPflG betref- 
fen Verfahrensvereinfachungen und Klarstellungen 
bei den Vorschriften U. a. über die Zustellung von Be- 
scheiden und die Entlassung aus dem Wehrdienst. Das 
WPflG wurde am 20. Februar 2002 neu bekanntge- 
macht 18. 

e 111. Änderungen im Soldatengesetz 

Art. 2 BwNeuAusrG enthält Änderungen des Sofda- 
tengesetzes. 3 3 Abs. 2 SG n.F. ermöglicht es, bei der 
Prüfung der Dienstfähigkeit eines Soldaten, der ohne 
grobes Verschulden eine an ihr Zweifel begründende 
Wehrdienstbeschädigung erlitten hat, sowie bei späte- 
ren Ernennungs- und Verwendungsentscheidungen 
ein geringeres Maß an körperlicher Eignung zu ver- 
langen. 

Des Weiteren werden die rechtlichen Voraussetzungen 
gcscliaffen, in der Laufbahngruppe der Unlcroffizicre 
Lrriifhtrhnen der Fachunterofiziere und Lriiiflxihiicw 

der Feldwebel einzurichten. Die »Fachunteroffizier- 
laufbahnen« (Unteroffiziere und Stabsunteroffiziere) 
fassen Verwendungen in der vergleichbaren Ausbil- 
dungshöhe eines »Gesellen«, die »Feldwebellaufbah-' 
nen« (Feldwebel bis Oberstabsfeldwebel) Verwendun- 
gen in der vergleichbaren Ausbildungshöhe eines 
»Meisters« zusammen19. Für die Feldwebellaufbahnen 
verbleibt es gemäß § 27 Abs. 3 SG n.F. bei den bisheri- 
gen Einstellungsvoraussetzungen (Realschulabschluss 
oder erfolgreicher Hauptschulbesuch nebst abgeschlos- 
sener förderlicher Berufsausbildung). Demgegenüber 
genügt für die Laufbahnen der Fachunteroffiziere der 
erfolgreiche Besuch einer Hauptschule. Einzelheiten 
zu den neuen Laufbahnen regeln 0 3  llff., 15ff. der 
konstitutiv neu gefassten Soldatenlaufbahnverord- 
nung (SLV)20. 9 55 Abs. 4 Satz 2 SG n.E ergänzt 
schließlich die Entlassungsmöglichkeiten von für ihre 
Laufbahn ungeeigneten Anwärtern um den Feld- 
webelanwärter. 

e 

IV. Personaianpassungsgesetz 

Art. 4 BwNeuAusrG schafft mit dem Personalanpas- 
sungsgesetz (PersAnpassG) die Voraussetzungen, struk- 
turelle Überhänge im Personalkörper der Streitkräfte 
zu reduzieren. Gemäß 0 1 Abs. 1 PersAnpassG können 
in den Jahren 2002 bis 2006 bis zu 3000 Berufssoldaten, - 
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die das 50. Lebensjahr vollendet haben, mit ihrer Zu- 
Stimmung vor Uberschreiten der für sie maßgeblichen 
Altersgrenze (§ 45 SG) in den Ruhestand versetzt wer- 
den. Die vorzeitigen Zurruhesetzungen sollen damit 
trotz ausschließlichen Rückgriffs auf dienstliche Inter- 

nach dem Soldatenversorgungsgesetz sowie nach der 
Sondervorschrift des 3 3 PersAnpassG”. 

21 Amtliche Begründung des Regierungsentwurfs (BT-Drs. 

22 Weeen seiner grundsätzlichen Einwände gegen die Vorruhe- 
14/6881, s. 28). 

essen nur einvernehmlich erfolgen; erfasst werden die 
am stärksten überbesetzten Geburtsjahrgänge21. Die 
Versorgung der vorzeitig in den Ruhestand versetzten 
Soldaten richtet sich, wie § 2 PersAnpassG klarstellt, 

staidsregeluni und besonders gegen se‘ine Ausgestaltung 
nef der Bundesrat den Vermittiungsausschuss an (BT-Drs. 
14/7746), Im Vermittlungsverfahren wurde das Gesetzes- 
vorhaben aber dann doch bestätigt (BR-Drs. 1038/01), so 
dass es der Bundesrat passieren ließ. 




